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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Personalvertretungsgesetzes

Das Personalvertretungsgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GVBl. S. 337, 1995 S. 24), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. März 2023 (GVBl. S. 118) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 16 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a) In den Sätzen 2 und 4 wird das Wort „muß“ jeweils durch 
das Wort „muss“ ersetzt.

b) In Satz 3 wird die Angabe „50“ durch die Angabe „100“ er-
setzt.

2. § 21 wird wie folgt gefasst:

„§ 21 
Wahlkosten

Die sächlichen Kosten der Wahl sowie Schulungskosten für 
die oder den Vorsitzenden des Wahlvorstandes sowie eines der 
jeweils anderen Gruppe angehörigen Wahlvorstandsmitglieds 
trägt die Dienststelle. Für die Vorbereitung und Durchführung 
der Wahl hat die Dienststelle dem Wahlvorstand insbesondere 
Räume, den Geschäftsbedarf, in der Dienststelle üblicherweise 
genutzte Informations- und Kommunikationstechnik in dem zur 
sachgerechten Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen 
Umfang zur Verfügung zu stellen. Notwendige Versäumnis von 
Arbeitszeit infolge der Ausübung des Wahlrechtes, der Teilnah-
me an den in den §§ 17 und 19 genannten Personalversammlun-
gen oder der Betätigung im Wahlvorstand hat keine Minderung 
der Bezüge einschließlich Zulagen, Zuschlägen und sonstigen 
Entschädigungen zur Folge. Soweit die in Satz 2 genannten Be-
fugnisse oder Tätigkeiten außerhalb der Arbeitszeit wahrgenom-
men werden müssen, gilt dies als Arbeitsleistung. Sie ist durch 
Dienstbefreiung in entsprechendem Umfang auszugleichen. Die 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geltenden tariflichen 
Regelungen bleiben unberührt.“

3. § 23 wird wie folgt geändert:
a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und in Satz 3 wird die Angabe 

„15“ durch die Angabe „6“ ersetzt.
b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Ist am Tag des Ablaufs der Amtszeit ein neuer Perso-
nalrat nicht gewählt oder hat sich am Tag des Ablaufs der 
Amtszeit noch kein neuer Personalrat konstituiert, führt der 
Personalrat die Geschäfte weiter, bis sich der neu gewählte 
Personalrat konstituiert hat, längstens jedoch bis zum Ablauf 
des 31. Dezember des Jahres, in dem nach § 24 Absatz 1 die 
regelmäßigen Personalratswahlen stattfinden.“

4. In § 24 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „1. Oktober bis 15. 
Dezember“ durch die Wörter „1. November bis 6. Dezember“ 
ersetzt.

5. § 43 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) Satz 4 wird aufgehoben.
b) Die Sätze 5 bis 7 werden die Sätze 4 bis 6.
c) Im neuen Satz 4 werden vor dem Wort „Beamte“ die Wörter 

„Beamtinnen und“ eingefügt.

6. § 44 wird wie folgt geändert:
a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und die Angabe „§ 108“ wird 

durch die Angabe „§ 127“ ersetzt.
b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach diesem 
Gesetz wahrnehmen, dürfen dabei nicht behindert und des-
wegen nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt 
auch in Bezug auf ihre berufliche Entwicklung.“

7. Dem § 57 wird folgende Nummer 3 angefügt:
„3.  Die Amtszeit nach § 23 Abs. 1 beginnt am 15. Dezember des 

Jahres, in dem die regelmäßigen Personalratswahlen statt-
finden, und endet mit dem Ablauf von vier Jahren.“

8. § 61 wird wie folgt gefasst:

„§ 61 
Wahlberechtigung und Wählbarkeit

(1) Wahlberechtigt sind die Dienstkräfte, die am Wahltage das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (jugendliche Dienst-
kräfte), und die auszubildenden Dienstkräfte.

(2) Wählbar sind Dienstkräfte, die am Wahltage das 27. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben oder sich in einer berufli-
chen Ausbildung befinden oder die zur Ausbildung für eine Be-
amtenlaufbahn eingestellt sind. § 12 Abs. 2, § 13 Abs. 1 Satz 2 
und Abs. 3 gelten entsprechend.“

9. § 63 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „1. März“ durch die An-

gabe „15. April“ ersetzt.
b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

„(3) Ist am Tag des Ablaufs der Amtszeit eine neue Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung nicht gewählt oder hat 
sich am Tag des Ablaufs der Amtszeit noch kein neuer Per-
sonalrat konstituiert, führt die Jugend- und Auszubildenden-
vertretung die Geschäfte weiter, bis sich die neu gewählte 
Jugend- und Auszubildendenvertretung konstituiert hat, 
längstens jedoch bis zum Ablauf des 30. Juni des Jahres, in 
dem nach Absatz 2 die regelmäßigen Wahlen zur Jugend- 
und Auszubildendenvertretung stattfinden.“

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.
10. § 69 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Wahl kann von mindestens 20 Wahlberechtigten an-
gefochten werden. Im Übrigen gelten für die Wahl, Geschäfts-
führung und Rechtsstellung § 56 Abs. 1, § 59, § 61, § 63 Abs. 1 
Satz 2, Abs. 2, 3 und 4 und die §§ 64 bis 66 entsprechend mit 
folgenden Maßgaben:
1. Die Amtszeit nach § 63 Abs. 2 Satz 1 beginnt am 15. Juni 

des Jahres, in dem die regelmäßigen Jugend- und Auszubil-
dendenvertretungswahlen stattfinden, und endet mit dem 
Ablauf von zwei Jahren.

2. Die nach § 64 Abs. 1 Satz 1 freizustellende Anzahl von Mit-
gliedern der Jugend- und Auszubildendenvertretung beträgt 
unabhängig von der Zahl der wahlberechtigten Dienstkräfte 
drei Mitglieder.

11. § 99b wird wie folgt gefasst:

„§ 99b 
Unfall in Wahrnehmung dieses Gesetzes

Erleidet eine Beamtin oder ein Beamter anlässlich der Wahr-
nehmung von Rechten oder der Erfüllung von Pflichten nach 
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diesem Gesetz einen Unfall, der im Sinne der beamtenrechtli-
chen Unfallfürsorgevorschriften ein Dienstunfall wäre, so sind 
diese Vorschriften entsprechend anzuwenden.“

12. § 99c wird wie folgt gefasst:

„§ 99c 
Übergangsregelung hinsichtlich 
§ 57 Nr. 3 und § 69 Abs. 2 Nr. 1

(1) § 57 Nr. 3 findet erstmalig Anwendung auf die regelmäßi-
gen Hauptpersonalratswahlen 2024. Die bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes bestehenden Personalvertretungen führen die Geschäf-
te weiter, bis sich die neu gewählten Personalvertretungen kons-
tituiert haben, längstens jedoch bis zum in § 23 Absatz 2 be-
stimmten Zeitpunkt.

(2) § 69 Abs. 2 Nr. 1 findet erstmalig Anwendung auf die re-
gelmäßigen Haupt-Jugend- und Auszubildendenvertretungs-
wahlen 2026. Die am 28. Februar 2026 bestehenden Jugend- 
und Auszubildendenvertretungen führen die Geschäfte weiter, 

bis sich die neu gewählten Jugend- und Auszubildendenvertre-
tungen konstituiert haben, längstens jedoch bis zum in § 63 Ab-
satz 3 bestimmten Zeitpunkt.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 27. Juni 2024

Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
Cornelia  S e i b e l d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Kai  W e g n e r


